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1. Einleitung und Methodik 

Die elf Kreise in Schleswig-Holstein führen im Rahmen ihres kommunalen Bench-

marking einen umfassenden Kennzahlenvergleich durch. Die gewonnenen Daten sol-

len mit aktuellen Reformvorhaben verknüpft werden und diese unterstützen. Eine 

valide Daten- und Erkenntnisbasis zu erstellen ist das Ziel des Benchmarkings, um in 

künftigen Erörterungen zur Arbeitsqualität und -effizienz der Kreise proaktiv Stellung 

beziehen zu können.  

Das Benchmarking der Sozialhilfe-Leistungen stellt ein Teilprojekt des kommunalen 

Benchmarkings dar. Durch die einheitliche Definition von Basisdaten wurde sicherge-

stellt, dass im Rahmen der Erhebung gleiche Indikatoren gezählt werden. Für das 

Benchmarking werden bewährte Verfahren und Vorgehensweisen benutzt, die 

con_sens in unterschiedlichsten Projekten einsetzt. Um die Nachvollziehbarkeit der 

Resultate zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Transparenz des Verfahrens 

und der Ergebnisse sichergestellt ist. Der con_sens Benchmarking-Kreislauf be-

schreibt den grundsätzlichen Ablauf des Projektes: 

DARST. 1: CON_SENS-BENCHMARKINGKREISLAUF 

 

Mithilfe des quantitativen Vergleichs sollen zentrale Steuerungsinformationen gewon-

nen werden, die eine Verbesserung der Qualität und Effizienz der Leistungserbringung 

herbeiführen können. Bei der Interpretation der Kennzahlenergebnisse werden unter-

schiedliche Rahmenbedingungen und strukturelle Besonderheiten berücksichtigt, 

welche als Bereicherung des Vergleichs betrachtet werden und Ansatzpunkte für eine 

verbesserte Leistungserbringung liefern können. Das Benchmarking soll hier im Sinne 

eines ăBenchlearningsò verstanden werden, bei dem neben dem qualitativen Aus-

tausch über Strukturen, Ziele und Prozesse der Gewährung von Hilfen im Bereich des 

SGB XII auch die ăgute Praxisò und das Lernen vom Besseren im Mittelpunkt stehen. 
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Mithilfe der folgenden Kennzahlen soll Transparenz in das Leistungsgeschehen der 

Sozialhilfe in Schleswig-Holstein gebracht werden. Die Kennzahlenergebnisse bilden 

hierbei jedoch noch nicht das Ziel eines Benchmarking-Prozesses, sondern lediglich 

einen Zwischenstopp. Um einen Nutzen aus dem Benchmarking ziehen zu können, 

ist es notwendig, dass sich Ursachenanalyse und Austausch über Handlungsstrate-

gien anschließen. Zu beachten ist außerdem, dass die Ergebnisse nicht als ein Ran-

king von ăgutenò und ăschlechtenò Sozialhilfetrªgern zu verstehen sind, sondern den 

Einstieg für einen fachlichen Austausch bilden. 

 

É Inhalte des Kennzahlenvergleichs 

Gegenstand des vorliegenden Kennzahlenvergleichs der Kreise in Schleswig-Holstein 

sind die Leistungsbereiche der Sozialhilfe (SGB XII): 

1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII,  

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapi-

tel SGB XII, 

3. Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII, 

4. Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII, 

5. Leistungen des 8. und 9. Kapitels SGB XII, Hilfe in anderen Lebenslagen und 

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 

sowie einige Leistungen, die nach dem Landespflegegesetz gewährt werden.  

Im Benchmarking existiert ein typisches Set an fachlich sinnvollen Berechnungsarten: 

Dichte-Kennzahlen bezeichnen in diesem Kennzahlenvergleich in der Regel das Ver-

hältnis von Leistungsberechtigten zur Einwohnerzahl. In diesem Fall wird beispiels-

weise angegeben, wie viele von 1.000 Einwohnern bestimmte Leistungen beziehen. 

Trotz unterschiedlicher Größe der Kommunen ist es so möglich, die Zahl der Leis-

tungsberechtigten vergleichbar zu machen. 

Wenn Quoten oder Anteile abgebildet werden, wird damit die Zusammensetzung 

einer Grundgesamtheit anhand bestimmter Merkmale dargestellt, das heißt auf wie 

viele Personen treffen bestimmte Merkmalsausprägungen zu? Die Anteile einer 

Grundgesamtheit (zum Beispiel unterschiedliche Pflegestufen) werden üblicherweise 

gestapelt dargestellt und ermöglichen einen schnellen Eindruck über die Verteilung. 

Die Kennzahlen ăAusgaben pro Leistungsberechtigtenò und ăAusgaben pro Einwoh-

nerò stellen auf das Finanzvolumen ab, das f¿r eine Leistungsart aufgewendet werden 

muss. Durch Berücksichtigung der Leistungsberechtigten, bzw. der Einwohner im 

Nenner, ergibt sich eine gute Vergleichsmöglichkeit unter den Kommunen. 

  



Kommunales Benchmarking Soziales der schleswig-holsteinischen Kreise Bericht 2011  

 

 

8 

2. Die Sozialhilfe in Deutschland und Schleswig-

Holstein im Vergleich 

In diesem Kapitel sollen einführend einige Daten zur Sozialhilfe in der Bundesrepublik 

Deutschland betrachtet werden, bevor näher auf die Kennzahlen aus Schleswig-

Holstein eingegangen wird. Die Zahlen für Gesamtdeutschland sollen die Bedeutung 

der einzelnen Kapitel der Sozialhilfe und ihre Entwicklung in den letzten Jahren dar-

legen. Die Datenquelle ist die Sozialhilfestatistik 2010 des Statistischen Bundesam-

tes. Daten für das Berichtsjahr 2011 können nicht präsentiert werden, da die Sozial-

hilfestatistik 2011 noch nicht zur Verfügung steht. 

DARST. 2: LEISTUNGSARTEN DES SGB XII 

Leistungsarten 

 

Abkür-

zung 

Rechtsnormen Nettoausgaben 

2010 in Deutsc h-

land 

Nettoausgaben 

2010 in 

Schleswig-

Holstein 

Anteil Schleswig-

Holsteins an den 

Gesamtausgaben 

BRD in Prozent 

Hilfe zum Lebens-

unterhalt 

 

HLU 

3. Kapitel SGB 

XII (§§ 27 - 40 

SGB-XII) 

 

1.028.257.840  ú 

 

 

63.097.842 ú 

 

 

6,14  % 

Grundsicherung 

im Alter und bei 

Erwerbsminderung 

 

GSiAE 

4. Kapitel SGB 

XII (§§ 41 - 46 

SGB-XII) 

 

4.107.431.437 ú 

 

 

166.690.410  ú 

 

 

4,06  % 

 

Hilfen zur Ge-

sundheit 

 

HzG 

5. Kapitel SGB 

XII (§§ 47 - 52 

SGB-XII) 

 

752.963.488  ú 

 

 

26.227.571  ú 

 

 

3,48 % 

Eingliederungshilfe 

für Menschen mit 

Behinderung *) 

 

EGH 

6. Kapitel SGB 

XII (§§ 53 - 60 

SGB-XII) 

 

12.481.280.351  ú 

 

 

519.346.731  ú 

 

 

4,16 % 

Hilfe zur Pflege  

HzP 

7. Kapitel SGB 

XII (§§ 61 - 66 

SGB-XII) 

 

2.966.927.391 ú 

 

 

105.482.746  ú 

 

 

3,56% 

Hilfe zur Überwin-

dung besonderer 

sozialer Schwie-

rigkeiten 

 

HibsS 

8. Kapitel SGB 

XII (§§ 67 - 69 

SGB-XII) 

 

 

 

411.961.166  ú 

 

 

 

 

8.787.459  ú 

 

 

 

 

2,13% 

Hilfe in anderen 

Lebenslagen 

 

HiaL 

9. Kapitel SGB 

XII (§§ 70 - 74 

SGB-XII) 

 

SGB XII gesamt 

 

21.748.821.673 ú  

 

 

889.632.759 ú    

 

 

4,09%  

*) Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung sind nicht Teil dieses Kennzahlenvergleichs 

Quelle: Bundesstatistik 
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HLU; 7,1%

GSiAE; 18,7%

HzG; 2,9%

EGH; 58,4%

HzP; 11,9%

HibsS und HiaL; 1,0%

Schleswig-Holstein

DARST. 3 NETTOAUSGABENANTEILE DER SOZIALHILFE NACH LEISTUNGSARTEN 2010  IN DEUTSCHLAND UND 

SCHLESWIG-HOLSTEIN IM VERGLEICH 

 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

Die Darstellung zeigt die Anteile der Nettoausgaben der jeweiligen Leistungsart der 

Sozialhilfe für das Jahr 2010 in Deutschland und Schleswig-Holstein in einer Gegen-

überstellung. Zu beachten ist, dass für die Abweichungen auch statistische Gründe 

verantwortlich sein können. 

Es wird deutlich, dass die Eingliederungshilfe mit einem Anteil von 57,4 Prozent der 

Gesamtausgaben in Deutschland bzw. 58,4 Prozent in Schleswig-Holstein klar den 

finanziell bedeutendsten Teil der Sozialhilfe darstellt. Zudem ist ersichtlich, dass die 

Leistungen Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

sowie Hilfe zur Pflege rund 90 Prozent der Nettoausgaben auf sich vereinen. Die 

übrigen Leistungen spielen aus finanzieller Sicht nur eine untergeordnete Rolle.  

Beim Vergleichen der Werte aus Schleswig-Holstein mit denen aus Gesamtdeutsch-

land wird ersichtlich, dass die Hilfe zum Lebensunterhalt in Schleswig-Holstein eine 

wesentlich wichtigere Rolle spielt. Auch die Eingliederungshilfe nimmt einen größeren 

Anteil an den Gesamtausgaben für sich ein. Die Anteile bei der Hilfe zur Pflege, der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Gesundheit sowie 

den Leistungen nach Kapitel 8 und 9 des SGB XII sind in Schleswig-Holstein anteils-

mäßig weniger bedeutend. 

HLU; 4,7%

GSiAE; 18,9%

HzG; 3,5%

EGH; 57,4%

HzP; 13,6%

HibsS und HiaL; 1,9%

Deutschland
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DARST. 4 NETTOAUSGABENANTEILE  DER SOZIALHILFE NACH LEISTUNGSARTEN VON 2006  BIS 2010  IN DEUTSCH-

LAND UND SCHLESWIG-HOLSTEIN IM VERGLEICH 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

 

Die Darstellung verdeutlicht, wie sich die Nettoausgaben der einzelnen Leistungsarten 

des SGB XII im Zeitraum von 2006 bis 2010 in Deutschland sowie in Schleswig-

Holstein anteilig verändert haben. Zu erkennen ist in beiden Fällen eine stetige Zu-

nahme der finanziellen Bedeutung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
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derung. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die Auswirkungen des demographi-

schen Wandels zurückzuführen. Außerdem fällt der abnehmende Anteil der Hilfe zur 

Gesundheit an den Nettogesamtausgaben auf. Für die übrigen Leistungen ist kein 

eindeutiger Trend erkennbar. Zu sehen ist allerdings, dass die Anteile über den be-

trachteten Zeitraum von 2006 bis 2010 sowohl in Deutschland gesamt als auch in 

Schleswig-Holstein recht konstant sind. Größere Schwankungen sind nur bei der Hilfe 

zur Gesundheit in Schleswig-Holstein erkennbar, die vermutlich auf die Abrechnungs-

praktiken der Krankenkassen zurückzuführen sind. 

 

DARST. 5 STEIGERUNGSRATEN DER NETTOAUSGABEN DER SOZIALHILFE IN DEUTSCHLAND UND SCHLESWIG-

HOLSTEIN 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

 

Die Grafik zeigt die Steigerungsraten der Nettoausgaben der Sozialhilfe in Deutsch-

land und Schleswig-Holstein im Vergleich. Insgesamt bewegen sich die Zuwachsraten 

gegenüber den Vorjahren bei 3 bis 6 Prozent. Erkennbar ist, dass die Steigerungsrate 

in Schleswig-Holstein meist nur geringfügig vom Bundeswert abweicht. Im Zeitraum 

von 2006 bis 2007 stiegen die Nettoausgaben etwas stärker an als in Gesamt-

deutschland. Seit 2007 hingegen zeigt sich, dass die Ausgaben in Deutschland ge-

samt stärker steigen, als dies in Schleswig-Holstein der Fall ist. 
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DARST. 6 STEIGERUNGSRATEN DER NETTOAUSGABEN NACH LEISTUNGSARTEN DES SGB XII IN DEUTSCHLAND UND 

SCHLESWIG-HOLSTEIN IM VERGLEICH 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

 

Dargestellt werden die jährlichen Steigerungsraten der Nettoausgaben der einzelnen 

Leistungsbereiche des SGB XII im Zeitraum von 2006 bis 2010 im Vergleich von 

Deutschland insgesamt und Schleswig-Holstein. Zudem werden die Gesamtsteigerung 

und die durchschnittliche jährliche Steigerung im betrachteten Zeitraum aufgezeigt. 

Ein Pfeil nach oben signalisiert eine höhere Steigerungsrate in Schleswig-Holstein im 

Vergleich zu Gesamtdeutschland; ein Pfeil nach unten entsprechend die gegenteilige 

Entwicklung. Die höchsten Zuwachsraten weisen in beiden Fällen die Leistungen 

Leistungsart Zeitraum Steigerung Deutschland Steigerung Schleswig-Holstein Vergleich

SGB XII 2006 bis 2007 4,02% 4,50%

2007 bis 2008 4,87% 3,97%

2008 bis 2009 5,95% 5,72%

2009 bis 2010 3,91% 3,00%

Gesamt 2006 bis 2010 20,10% 18,30%

Durchschnitt 2006 bis 2010 4,68% 4,29%

HLU 2006 bis 2007 13,12% 3,14%

2007 bis 2008 16,13% 5,29%

2008 bis 2009 12,46% 8,57%

2009 bis 2010 2,91% 4,67%

Gesamt 2006 bis 2010 52,03% 23,40%

Durchschnitt 2006 bis 2010 11,04% 5,40%

GSiAE 2006 bis 2007 12,71% 4,83%

2007 bis 2008 5,95% 3,94%

2008 bis 2009 6,74% 8,27%

2009 bis 2010 4,87% 4,75%

Gesamt 2006 bis 2010 33,68% 23,57%

Durchschnitt 2006 bis 2010 7,53% 5,43%

HzG 2006 bis 2007 0,36% 18,00%

2007 bis 2008 -8,29% -16,90%

2008 bis 2009 -9,20% 2,00%

2009 bis 2010 -3,13% -11,61%

Gesamt 2006 bis 2010 -19,05% -11,59%

Durchschnitt 2006 bis 2010 -5,14% -3,03%

EGH 2006 bis 2007 0,93% 3,41%

2007 bis 2008 5,29% 5,60%

2008 bis 2009 6,85% 5,51%

2009 bis 2010 4,29% 3,44%

Gesamt 2006 bis 2010 18,42% 19,18%

Durchschnitt 2006 bis 2010 4,32% 4,48%

HzP 2006 bis 2007 5,39% 6,04%

2007 bis 2008 3,19% 3,62%

2008 bis 2009 4,62% 2,67%

2009 bis 2010 3,08% 1,50%

Gesamt 2006 bis 2010 17,27% 14,51%

Durchschnitt 2006 bis 2010 4,06% 3,45%

HibsS und HiaL 2006 bis 2007 3,08% -0,76%

2007 bis 2008 4,85% -0,16%

2008 bis 2009 0,44% 3,53%

2009 bis 2010 5,20% 1,29%

Gesamt 2006 bis 2010 14,21% 3,90%

Durchschnitt 2006 bis 2010 3,38% 0,96%
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Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

auf. Erkennbar ist, dass Schleswig-Holstein niedrigere Zuwachsraten bei den Netto-

gesamtausgaben der Sozialhilfe besitzt, als Deutschland insgesamt. Für alle Leistun-

gen außer der Hilfe zur Gesundheit und der Eingliederungshilfe ist die Steigerung 

niedriger ausgefallen als im restlichen Deutschland. Bei den Steigerungsraten ist je-

doch zu beachten, dass sich das Grundniveau in Schleswig-Holstein bereits auf ei-

nem sehr hohen Niveau befindet. 

 

DARST. 7 DICHTE SOZIALHILFE IN DEUTSCHLAND 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

 

Ó  15,0  -  <  20,0
Ó  20,0  -  <  25,0
Ó  25,0  -  <  30,0
Ó  30,0  -  <  35,0
Ó  35,0  -  <  40,0

Dichte Sozialhilfe
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner
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Darstellung 7 zeigt die Dichte der Sozialhilfe in Deutschland an. Deutlich wird ein 

Nord-Süd-Gefälle, wobei die Bundesländer im Norden höhere Dichten aufweisen als 

jene im Süden. Für Schleswig-Holstein (31,4 Hilfeempfänger pro 1000 Einwohner) 

bedeutet dies, dass die Dichte auf vergleichsweise hohem Niveau rangiert und nur 

von den Stadtstaaten Berlin (38,8), Bremen (38,6)  und Hamburg (39,0)  sowie von 

Mecklenburg-Vorpommern (32,9) übertroffen wird. 

Die Darstellung 8 zeigt die Abweichungen Schleswig-Holsteins vom Mittelwert der 

deutschen Bundesländer bei der Dichte der größten Leistungsbereiche des SGB XII im 

Jahr 2010.  

Als Maßeinheit für die Abweichung wurde die Standardabweichung benutzt, welche 

den Durchschnitt der Abweichungen angibt. Anhand der Standardabweichung kann 

gezeigt werden, wie groß die durchschnittliche Streuung ist. Je kleiner also die Stan-

dardabweichung, desto geringer ist die Streuung. Die Standardabweichung besitzt 

den Vorteil, dass Indikatoren mit unterschiedlichen Maßeinheiten vergleichbar ge-

macht werden können. 

Der im Netz dargestellte Wert wird folgendermaßen bestimmt: Indikatorwert minus 

Mittelwert des Indikators geteilt durch die Standardabweichung des Indikators. Be-

trägt dieser Wert beispielsweise 2,0, so bedeutet dies, dass das Bundesland mit 2-

facher Standardabweichung den Mittelwert übertrifft.  

Der Mittelwert aller Bundesländer wird als rote Linie dargestellt und besitzt den Index 

0. Die Daten des jeweiligen Landes werden mit der blauen Fläche sichtbar gemacht. 

Das Vorzeichen der Abweichung lässt erkennen, ob das Land unter (-) oder über (+) 

dem Durchschnitt liegt. Je weiter dieser Wert von 0 entfernt ist, umso größer ist die 

Abweichung des Landes im jeweiligen Leistungsbereich vom Mittelwert. Hier gilt: je 

niedriger der Wert, desto besser ist das Ergebnis des Landes in diesem Bereich. Ins-

gesamt lässt sich daher sagen, dass eine kleinere Fläche bessere Werte symbolisiert. 

  

Für Schleswig-Holstein lässt sich in Darstellung 8 erkennen, dass alle Dichten in den 

drei großen Leistungsbereichen des SGB XII über dem bundesdeutschen Durchschnitt 

liegen. Besonders groß ist die Abweichung bei der Eingliederungshilfe. In der Hilfe zur 

Pflege und der Grundsicherung wird der Mittelwert nur knapp überschritten. 

In Darstellung 9 sind schließlich die Netzgrafiken zur Dichte je Leistungsart in 2010 

für alle übrigen 15 Bundesländer aufgeführt, sodass ein Vergleich mit den Daten aus 

Schleswig-Holstein möglich wird. Zu beachten ist, dass Berlin, Bremen und Mecklen-

burg-Vorpommern aufgrund von starken Abweichungen vom Bundesdurchschnitt eine 

veränderte Skala besitzen. 
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DARST. 8 ABWEICHUNGEN DER DICHTE NACH LEISTUNGSARTEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

DARST. 9 ABWEICHUNGEN DER DICHTE NACH LEISTUNGSARTEN IN DEN DEUTSCHEN BUNDESLÄNDERN 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 
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DARST. 10 NETTOAUSGABEN SOZIALHILFE PRO EINWOHNER 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

 

Die jährlichen Nettoausgaben für Sozialhilfe pro Einwohner zeigen im Gegensatz zur 

Dichte kein vergleichbares Gefälle. Trotzdem fallen auch hier die Stadtstaaten mit 

außerordentlich hohen Nettoausgaben pro Einwohner auf. Insgesamt ist die Spanne 

zwischen den einzelnen Bundesländern sehr groß. In Schleswig-Holstein liegen die 

jährlichen Nettoausgaben pro Einwohner auf hohem Niveau und über dem Bundes-

durchschnitt, was in erster Linie auf die erhöhte Hilfedichte zurückzuführen ist. 
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DARST. 11 ABWEICHUNGEN DER NETTOAUSGABEN PRO EINWOHNER NACH LEISTUNGSARTEN IN SCHLESWIG-

HOLSTEIN 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 

DARST. 12 ABWEICHUNGEN DER NETTOAUSGABEN PRO EINWOHNER NACH LEISTUNGSARTEN IN DEN DEUTSCHEN 

BUNDESLÄNDERN 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB XII 
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Die Darstellung 11 zeigt die Abweichung der Nettoausgaben pro Einwohner Schles-

wig-Holsteins vom Mittelwert der deutschen Bundesländer in den drei Bereichen Ein-

gliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Hilfe 

zur Pflege für das Jahr 2010. Es ist zu sehen, dass vor allem in der Eingliederungs-

hilfe überdurchschnittliche Nettoausgaben pro Einwohner bestehen. Dies hängt in 

erster Linie mit der erhöhten Dichte zusammen. Auch bei der Grundsicherung liegt 

der Wert für Schleswig-Holstein erkennbar über dem Durchschnitt. Zu beachten ist 

allerdings, dass die Fallkosten in den ostdeutschen Bundesländern weit unterdurch-

schnittlich sind, wodurch diese auch vergleichsweise niedrige Nettoausgaben pro 

Einwohner aufweisen und somit den Durchschnitt merklich senken. 

Darstellung 12 gibt die Abweichung vom Mittelwert der Nettoausgaben in den 15 

übrigen Bundesländern an. Aufgrund starker Abweichungen vom Mittelwert wurde die 

Skala für Berlin, Bremen und Hamburg verändert. 

 

 

3. Kontextfaktoren in Schleswig-Holstein 

3.1.  Daten 

Im folgenden Kapitel werden die für die Sozialhilfe in Schleswig-Holstein relevanten 

Kontextfaktoren betrachtet. Diese spielen eine Rolle, da sie einen Einfluss auf die 

Kennzahlen ausüben können. Relevante Faktoren sind in diesem Zusammenhang: 

É Bevölkerungsdichte (Einwohner pro Quadratkilometer am 31.12. des Be-

richtsjahres) 

É Beschäftigungsquote (Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter (15-65 Jahre) 

É Dichte Bezieher von ALG II oder Sozialgeld (ALG II- oder Sozialgeldbezieher 

pro 1.000  Einwohner) 

É Durchschnittliches Rentenniveau (Rentenzahlbestand am 01.07. des Be-

richtsjahres) 

Die wirtschaftlichen Faktoren Beschäftigungsquote und Dichte der ALG-II Empfänger 

werden betrachtet, weil Einflüsse auf die existenzsichernden Leistungen angenommen 

werden. Ein höheres Rentenniveau kann außerdem das Risiko senken, dass die 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung benötigt wird. Durch höhere 

Bevölkerungsdichten könnten Zentrumseffekte bestehen, die einen Einfluss ausüben.  
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DARST. 13 EINWOHNER PRO QUADRATKILOMETER 

 

Quelle: Statistik Nord 

Die Kennzahl ăEinwohner pro Quadratkilometerò zeigt an, wie dicht die Kreise in 

Schleswig-Holstein besiedelt sind. Die Kreise im Hamburger Umland, vor allem Pin-

neberg und Stormarn, weisen dabei eine weit überdurchschnittliche Bevölkerungs-

dichte auf. Die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Dithmarschen haben 

vergleichsweise weit weniger Einwohner pro Quadratkilometer als der Durchschnitt in 

Schleswig-Holstein. 
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DARST. 14 BESCHÄFTIGUNGSQUOTE 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB II 

Die Beschäftigungsquote weist die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 

Wohnort pro altersgleiche Einwohner von 15 bis unter 65 Jahren aus, was als Bevöl-

kerung im erwerbsfähigen Alter bezeichnet wird. Die Werte schwanken zwischen ca. 

47 Prozent im Kreis Schleswig-Flensburg und rund 58 Prozent im Kreis Segeberg. Im 

Durchschnitt sind 54,8 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigt. 

Deutlich überdurchschnittliche Beschäftigungsquoten sind in den Kreisen des Ham-

burger Umlandes erkennbar, wie in Segeberg, Stormarn und Pinneberg. Die ländli-

cheren Kreise Schleswig-Flensburg, Plön, Dithmarschen und Nordfriesland weisen 

dagegen unterdurchschnittliche Beschäftigungsquoten auf. Somit ist hier ein Nord-

Süd-Gefälle klar erkennbar, wobei die zentrumsnahen Kreise im Süden überdurch-

schnittliche Werte vorweisen können. 
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DARST. 15 DICHTE BEZIEHER VON ALG II  ODER SOZIALGELD 

 

Quelle: Bundesstatistik SGB II 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Dichte der Bezieher von Arbeitslosengeld II 

oder Sozialgeld nach dem SGB II. Die Spanne reicht hier von 43,1  ALG II Empfän-

gern pro 1.000  Einwohner im Kreis Stormarn bis zu 88,7 ALG II Empfängern pro 

1.000  Einwohner im Kreis Dithmarschen. Die Differenz zwischen den Kreisen in 

Schleswig-Holstein ist also erheblich. Im Schnitt beziehen 63,6 von 1.000  Personen 

aus den teilnehmenden Kreisen ALG II oder Sozialgeld. Auffällig ist außerdem, dass 

der Kreis Nordfriesland trotz einer relativ niedrigen Beschäftigungsquote eine unter-

durchschnittliche Dichte an ALG II-Beziehern besitzt. Denkbar ist, dass hier ein Zu-

sammenhang mit dem Status als Optionskommune besteht, da diese schneller über 

den Leistungsbezug der Menschen entscheiden können und eine eigenständige Steue-

rung möglich ist. Im Vergleich zum Kreis Nordfriesland ist die Dichte in der Options-

kommune Schleswig-Flensburg jedoch relativ hoch. 

Da die Dichte der ALG II-Empfänger ähnlich wie die Beschäftigungsquote eine ge-

samtgesellschaftliche Problematik darstellt, sind die Steuerungsmöglichkeiten der 

einzelnen Kommunen an dieser Stelle sehr begrenzt. 
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DARST. 16 DURCHSCHNITTLICHES RENTENNIVEAU 

Quelle: Rentenstatistik 

Die Grafik zeigt das durchschnittliche Rentenniveau anhand des Rentenzahlbestandes 

am Stichtag 1. Juli. Es fällt auf, dass die Kreise, welche in Bezug auf die Beschäfti-

gungsquote ungünstigere Kontextfaktoren aufweisen, auch ein unterdurchschnittliches 

Rentenniveau besitzen. Besonders deutlich wird dies in den Kreisen Nordfriesland, 

Schleswig-Flensburg und Dithmarschen. In den Kreisen Segeberg, Stormarn, Pinne-

berg und Herzogtum Lauenburg, welche die höchsten Beschäftigungsquoten besitzen, 

liegt hingegen auch das Rentenniveau deutlich über dem Durchschnitt der schleswig-

holsteinischen Kreise. Erkennbar ist auch hier ein klares Nord-Süd-Gefälle, wobei die 

Kreise im Hamburger Umland die deutlich höchsten Rentenzahlungen aufweisen. 

 

3.2.  Korrelationen 

Interessant ist nun zu erfahren, in welchem Verhältnis die Kontextfaktoren zu den 

Kennzahlen stehen. Anzunehmen ist, dass ein Zusammenhang der wirtschaftlichen 

Indikatoren mit den Dichten der existenzsichernden Leistungen besteht. Die Werte 

wurden sowohl für alle Kreise sowie auch ohne den Kreis Dithmarschen berechnet, 

weil Dithmarschen hier einen ăAusreißerò darstellt. Damit ist gemeint, dass der Kreis 

den Zusammenhang von Kontextfaktoren und Kennzahlen nicht in gleichem Maße 

abbildet, wie die übrigen Kreise. Die vergleichsweise schwächeren Kontextfaktoren 

finden sich in Dithmarschen also nicht gleichermaßen in den Dichten der existenzsi-

chernden Leistungen der Sozialhilfe wieder. 
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DARST. 17 INTERPRETATION DES KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN 

 

Der Zusammenhang von Kontextfaktoren und Kennzahlen wird nun anhand des Kor-

relationskoeffizienten gemessen. Dieser ist ein Maß für den Grad des linearen Zu-

sammenhangs zwischen zwei Merkmalen. Er kann Werte zwischen -1 und +1 a n-

nehmen. Das Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten bestimmt die Richtung, sein 

Betrag die Stärke des linearen Zusammenhang. Darstellung 17 gibt eine Interpretati-

onsrichtlinie für den Korrelationskoeffizienten an. Besitzt der Korrelationskoeffizient 

den Wert 0, so bedeutet dies, dass die beiden Merkmale nicht linear voneinander 

abhängen. Bei einem Wert von 1 (bzw. -1) besteht ein vollständig linearer Zusam-

menhang. Werte zwischen 0,0 und 0,5 können als schwache, zwischen 0,5 und 0,8 

als mittlere und über 0,8 als starke Korrelation interpretiert werden. Der Wert 1 be-

schreibt einen perfekt linearen Zusammenhang. Zu beachten ist, dass der Korrelati-

onskoeffizient einen statistischen Zusammenanhang angibt und in diesem Fall kein 

Indiz für einen kausalen Zusammenhang bildet. 

DARST. 18 KORRELATION ZWISCHEN KONTEXTFAKTOREN UND KENNZAHLEN 

 

Die Dichte der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbslosigkeit zeigt eine deutlich 

positive Korrelation mit den Faktoren Dichte der ALG II-Empfänger und Dichte der 

Bedarfsgemeinschaften. Für die genannten Kontextfaktoren liegt der Korrelationskoef-

fizient bei rund 0,6. Ohne den Kreis Dithmarschen ist gar ein Korrelationskoeffizient 

von rund 0,9 feststellbar. Es besteht daher ein stark linearer Zusammenhang zwi-

schen diesen Merkmalen. Eine hohe Dichte von Arbeitslosengeld II-Beziehern und 

Bedarfsgemeinschaften tritt also statistisch fast immer mit einer hohen Dichte bei der 

Grundsicherung auf. Der Zusammenhang der Beschäftigungsquote mit den Dichten 

von GSiAE und HLU liegt bei rund -0,5 und ist damit etwas schwächer ausgeprägt 

als bei den ALG II-Empfängern. Trotzdem traten in Kreisen mit höheren Beschäfti-

gungsquoten noch tendenziell niedrigere Dichten bei den existenzsichernden Leistun-

gen auf. Ebenso ist ein statistischer Zusammenhang zwischen hohem Rentenniveau 

Interpretation 

0 kein linearer Zusammenhang

0-0.5 schwach linearer Zusammenhang

0.5-0.8 mittlerer linearer Zusammenhang

0.8-1 stark linearer Zusammenhang

1 perfekt linearer Zusammenhang

Kennzahl
Korrelation mit 

Beschäftigungsquote
Korrelation mit ALG II

Korrelation mit ALG II-

Bedarfsgemeinschaften

Korrelation mit 

Rentenniveau

Korrelation mit 

Einwohnerdichte

Dichte GSiAE -0,45 0,61 0,64 -0,56 -0,30

Dichte GSiAE (ohne HEI) -0,47 0,86 0,91 -0,59 -0,59

Dichte HLU -0,35 0,39 0,39 -0,46 -0,52

Dichte HLU (ohne HEI) -0,41 0,67 0,69 -0,52 -0,56

Dichte HzP -0,17 0,53 0,58 -0,28 -0,03

Dichte HzP (ohne HEI) 0,00 0,30 0,30 -0,14 0,12
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und niedriger Dichte bei der Grundsicherung feststellbar, was der Korrelationskoeffi-

zient von rund -0,6 angibt. Des Weiteren korreliert die Bevölkerungsdichte, mit einem 

Wert von rund -0,6, negativ mit den Dichten der existenzsichernden Leistungen. In 

weniger dicht besiedelten Kreisen waren also tendenziell höhere Dichten von HLU 

und GSiAE vorhanden. 

Ein vergleichsweise weniger deutliches Ergebnis weisen die Zahlen der Hilfe zum 

Lebensunterhalt auf. Ein deutlicher Zusammenhang ist hier statistisch nur ohne die 

Einbeziehung von Dithmarschen erkennbar. In den übrigen zehn Kreisen ergibt sich 

ein Korrelationskoeffizient von rund 0,7 für die Merkmale Dichte der Arbeitslosengeld 

II-Empfänger bzw. der Bedarfsgemeinschaften und der Dichte der Hilfe zum Lebens-

unterhalt. Für die Korrelation mit dem Rentenniveau und der Einwohnerdichte sind 

die Ergebnisse für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung sehr eng 

beieinander liegend.  

Für die Dichte der Hilfe zur Pflege lässt sich lediglich mit den ALG-II Beziehern 

(0,53)  sowie den Bedarfsgemeinschaften (0,58)  eine deutliche Korrelation beobach-

ten. Im Gegensatz zu den existenzsichernden Leistungen bildet der Kreis Dithmar-

schen hier keinen Ausreißer, sondern verstärkt die Korrelation. 

 

4. Die Sozialhilfe in den Kreisen Schleswig-Holsteins 

4.1.  Gesamtübersicht über die Leistungen des SGB XII 

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über das Leistungsgeschehen im SGB XII 

gegeben werden, bevor in den folgenden Kapiteln näher auf die einzelnen Leistungs-

bereiche eingegangen wird. Das kommunale Leistungsportfolio zeigt an, wie viele 

Leistungen pro Einwohner in den Kreisen bewilligt werden. Der Wert enthält Doppel-

zählungen, weil hilfebedürftige Menschen Leistungen aus verschiedenen Kapiteln des 

SGB XII erhalten können. Dargestellt sind die Leistungsberechtigten-Daten für die 

Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

sowie für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen. Um 

einen besseren Überblick über das kommunale Leistungsportfolio zu bekommen, 

wurden außerdem die Daten für die Eingliederungshilfe aus dem Benchmarking zur 

Eingliederungshilfe in den Kennzahlenvergleich übernommen. 
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DARST. 19 KOMMUNALES LEISTUNGSPORTFOLIO (OHNE SGB II)  

 

Die Werte für Leistungen der Eingliederungshilfe stammen aus dem Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein 

Da bei entsprechendem Bedarf mehrere Leistungsarten des SGB XII parallel erforder-

lich sein können, sind die Leistungen (Hilfen) pro 1.000 Einwohner dargestellt. Im 

Durchschnitt werden 29,3 Leistungen pro 1.000  Einwohner bewilligt 

 

DARST. 20: ABSOLUTE AUSGABEN FÜR LEISTUNGSARTEN DES SGB XII (GERUNDET) 

 

Die Werte für Leistungen der Eingliederungshilfe stammen aus dem Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. 

Die Darstellung ermöglicht einen ersten Überblick über die mit dem SGB XII verbun-

denen Ausgaben pro Einwohnerin bzw. Einwohner. Es handelt sich um Ausgabenwer-

te ohne Einnahmen (Bruttoausgaben). Hier sind zu den oben aufgeführten Leistungen 

auch die Hilfe zur Gesundheit sowie die Kurzzeitpflege enthalten. Die Bruttoausgaben 

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD Mittel

HzP 4,5 3,3 3,8 4,0 4,2 3,7 3,7 4,0 4,4 4,1 3,4 3,9

EGH 10,6 9,1 9,5 9,8 9,4 8,6 9,7 10,3 8,9 9,6 9,1 9,5

GSiAE 10,6 10,7 10,4 12,1 10,8 9,1 10,9 11,8 8,7 13,0 7,7 10,5

HLU 5,0 6,0 4,6 6,2 4,4 4,8 6,9 6,1 4,8 6,4 3,9 5,4

Dichte gesamt 30,8 29,0 28,4 32,1 28,8 26,2 31,3 32,3 26,7 33,1 24,1 29,3
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HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD

1.838.000 4.750.000 2.118.000 4.045.000 5.844.000 2.292.000 6.452.000 3.225.000 5.653.000 3.223.000 3.097.000

7.173.000 9.351.000 8.369.000 13.275.000 15.295.000 6.164.000 14.683.000 11.060.000 12.320.000 6.815.000 9.352.000

737.000 1.169.000 780.000 1.247.000 2.187.000 758.000 1.611.000 901.000 1.672.000 906.000 1.207.000

29.812.000 32.230.000 34.705.000 36.702.000 53.444.000 23.503.000 59.252.000 42.919.000 44.021.000 25.866.000 40.116.000

5.532.000 5.064.000 4.117.000 6.342.000 10.040.000 4.372.000 6.784.000 5.340.000 11.825.000 4.538.000 7.795.000

285.000 339.000 342.000 411.000 645.000 144.000 514.000 421.000 183.000 80.000 402.000

45.376.000 52.903.000 50.430.000 62.023.000 87.455.000 37.233.000 89.297.000 63.866.000 75.674.000 41.428.000 61.969.000SGB XII gesamt (HzP mit Nettoprinzip)

Hilfe zur Pfege: Stat., teilst. und Kurzzeitpflege (Netto)

Hilfe z. Überwindung bes. soz.Schwierigkeiten, Hilfe i. 

a.Lebenslagen

Hilfe zum Lebensunterhalt

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hilfen zur Gesundheit

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 
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bilden den Ausganspunkt für die in Darstellung 21 ausgewiesenen Aufwendungen für 

Leistungen des SGB XII pro Einwohner. 

DARST. 21: AUFWENDUNGEN FÜR LEISTUNGEN DES SGB XII 2011  (OHNE EINNAHMEN) 

 

Die Werte für Leistungen der Eingliederungshilfe stammen aus dem Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. 

Dargestellt sind die Aufwendungen für Leistungen des SGB XII pro Einwohner im 

Berichtsjahr 2011. Die Abweichung der einzelnen Kreise vom Mittelwert fällt eher 

gering aus. Größere Unterschiede sind hauptsächlich in der Eingliederungshilfe zu 

beobachten. Die Kreise mit überdurchschnittlichen Dichten weisen hier auch erhöhte 

Aufwendungen pro Einwohner auf. 

 

4.2.  Hilfe zum Lebensunterhalt 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Leistung nach dem 3. Kapitel des SGB XII, 

deren gesetzlicher Auftrag es ist, die Existenzsicherung zu erfüllen und dabei den 

Leistungsberechtigten ein Leben in Würde zu ermöglichen, wenn der notwendige 

Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestritten werden kann. Leis-

tungen der Hilfe zum Lebensunterhalt können in und außerhalb von Einrichtungen in 

Anspruch genommen werden. 

 

Steuerungsinteresse 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur 

Sicherstellung des Existenzminimums. Damit bildet sie, neben der Grundsicherung für 

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD Mittel

HiaL pro Ew. 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

HzP pro Ew. 41 27 25 31 33 33 25 27 45 34 34 32

EGH pro Ew. 222 172 210 180 175 176 220 217 169 196 174 192

HzG pro Ew. 5 6 5 6 7 6 6 5 6 7 5 6

GSiAE pro Ew. 54 50 51 65 50 46 55 56 47 52 40 51

HLU pro Ew. 14 25 13 20 19 17 24 16 22 24 13 19

SGB XII pro Ew. 338 282 306 304 287 279 332 324 291 313 268 302
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Arbeitsuchende und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 

unterste Ebene im Netz der sozialen Sicherung.  

Außerhalb von Einrichtungen hat nur ein kleiner Personenkreis Anspruch auf Leistun-

gen der Hilfe zum Lebensunterhalt, da für Personen in einer Bedarfsgemeinschaft und 

für bedürftige erwerbsfähige Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren seit 2005 

in der Regel das SGB II maßgeblich ist. In Einrichtungen werden laufende Leistungen 

in der Regel als sogenannter Barbetrag, einmalige Leistungen häufig in Form von 

Bekleidungsbeihilfen gewährt. 

Leistungen der HLU außerhalb von Einrichtungen werden folgenden Personen ge-

währt: 

É Personen unter 65 Jahren, 

Á die Rente aufgrund voller Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 

2 SGB VI auf Zeit erhalten, 

Á die vorübergehend (nicht dauerhaft) weniger als 3 Stunden täglich 

erwerbsfähig sind, 

Á die vorgezogene Altersrente erhalten und nicht über ausreichendes 

Einkommen verfügen. 

É  Kinder unter 15 Jahren, die bei anderen Personen als ihren Eltern leben. 

É  Personen ab 65 Jahren ohne Anspruch auf GSiAE wegen fahrlässig herbei-

geführter Mittellosigkeit. 

 

HLU-Leistungen in Einrichtungen richten sich an 

É  Menschen, die in Einrichtungen  

Á der Pflege,  

Á der Altenhilfe oder  

Á der Eingliederungshilfe  

leben und deren eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, die Kosten für 

den Lebensunterhalt zu bestreiten (und soweit keine GSiAE-Leistung erfolgt). 

Zielsetzung und Steuerungsmöglichkeiten 

Ziele in der Hilfe zum Lebensunterhalt sind entsprechend dem gesetzlichen Auftrag: 

 

É Sicherung des Lebensunterhalts leistungsberechtigter Personen  

É Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung 

É Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit  

É Gestaltung des Übergangs in das SGB II bzw. der GSiAE  

Außerhalb von Einrichtungen stellt der HLU-Bezug eine Übergangssituation zwischen 

dem SGB II- und dem GSiAE-Bezug dar, was auch in der besonders hohen Fluktuati-

on in diesem Leistungsbereich sichtbar wird. Steuerungsansätze bestehen in der 

Schnittstellengestaltung zum SGB II-Träger sowie bei der Gewährung der Leistungsar-

ten HLU und GSiAE. 
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4.2.1.  Leistungsberechtigte 

 

DARST. 22: DICHTE HLU GESAMT 

 

 

Die Dichte der Hilfe zum Lebensunterhalt bewegt sich in einer Spanne von 3,88 Leis-

tungsberechtigten pro 1.000  Einwohner im Kreis Stormarn bis zu 6,93 Leistungsbe-

rechtigten pro 1.000  Einwohner im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Im Durchschnitt 

der teilnehmenden Kreise liegt die Dichte bei einem Wert von 5,39. Das bedeutet, 

dass einer von 186 Menschen auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ange-

wiesen ist. Noch im Vorjahr war einer von 189 Menschen Bezieher dieser Leistung. 

 

OH
6,23

PLÖ
4,83

SL
6,08

NF
4,61

RD
6,93

IZ
6,44

HEI
5,05

PI
4,41

OD
3,88

SE
4,83

RZ
5,97

Ó  3,5  -  <  4,5
Ó  4,5  -  <  5,5
Ó  5,5  -  <  6,5
Ó  6,5  -  <  7,5

Dichte HLU gesamt
Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner



Kommunales Benchmarking Soziales der schleswig-holsteinischen Kreise Bericht 2011  

 

 

29 

DARST. 23: DICHTE HLU GESAMT, KEZA 1.1.1  

 

Für die Entwicklung von 2010 bis 2011 ist keine einheitliche Tendenz bei den 

schleswig-holsteinischen Kreisen erkennbar. In den meisten Kommunen ist die Dichte 

im Untersuchungszeitraum angestiegen. Gründe für die Rückgänge in einigen Kom-

munen konnten nicht ermittelt werden. Ein eindeutiger statistischer Zusammenhang 

lässt sich für die Dichte der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung nachweisen. Der Korrelationskoeffizient von 0,75 

zeigt, dass eine hohe Dichte bei der Hilfe zum Lebensunterhalt meist zusammen mit 

einer erhöhten Dichte bei der Grundsicherung auftritt. 
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DARST. 24: DICHTE HLU A.V.E., KEZA 1.2.1  

 

Bei der Dichte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ist die 

Spanne zwischen dem niedrigsten Wert und dem höchsten Wert mit dem Faktor 3 

besonders groß. Im Durchschnitt liegt die Dichte bei 1,81 Leistungsberechtigten pro 

1.000  Einwohner. Weit unterdurchschnittliche Dichten weisen hier die Kreise Nord-

friesland, Stormarn, Dithmarschen und Schleswig-Flensburg auf. Umgekehrt stellt 

sich die Lage in den Kreisen Steinburg und Herzogtum Lauenburg dar. Ein Grund für 

die Differenzen bei den Dichten ist möglicherweise in der Bewertung der Arbeitsunfä-

higkeit durch die Ärzte zu sehen. Diese ist zwischen den schleswig-holsteinischen 

Kreisen nicht einheitlich. Auch unterschiedliche Kontextfaktoren (z.B. Arbeitslosen-

quoten) können einen Einfluss auf die Bewertung der Ärzte ausüben. Mit den Kreisen 

Segeberg und Stormarn konnten nur zwei Kreise einen Rückgang der Dichte im Ver-

gleich zum Jahr 2010 verzeichnen. Da die Kreisärzte der Optionskommunen, Nord-

friesland und Schleswig-Flensburg, ein breiteres Spektrum bei der Begutachtung be-

sitzen, wird angenommen, dass niedrige Werte mit dem Status als Optionskommunen 

zusammenhängen könnten. 
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DARST. 25: DICHTE HLU I.E., KEZA 1.3.1  

 

Die Schwankungen der Werte für die Dichte der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrich-

tungen sind sichtlich geringer als bei jener außerhalb von Einrichtungen. Der Durch-

schnitt der teilnehmenden Kreise liegt bei 3,71 Leistungsberechtigten pro 1.000  

Einwohner. Die Werte für den Kreis Pinneberg wurden nicht in die Berechnung des 

Mittelwertes einbezogen, da diese aufgrund von Erfassungsproblemen vermutlich zu 

niedrig sind. Rückgänge waren nur in den Kreisen Nordfriesland und Stormarn zu 

verzeichnen. 

 

4.2.2.  Ausgaben 

Der Umfang der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen richtet sich 

nach den Erfordernissen im Einzelfall. Der Bedarf setzt sich insgesamt aus folgenden 

Komponenten zusammen: 

É  Geldleistungen in Höhe des Regelbedarfs, 

É  Mehrbedarfe,  

É einmalige Leistungen, 

É Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie 

É Kosten der Unterkunft und Heizung. 

 

Zudem können für hilfebedürftige Kinder bei Vorliegen der Voraussetzungen Leistun-

gen zur Bildung und Teilhabe (Bildungspaket) geleistet werden. 
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Für die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen müssen die Kosten der Einrich-

tung für Unterkunft und Verpflegung bei bedürftigen Personen übernommen werden, 

wenn diese den Grundsicherungsbetrag übersteigen. Auch Menschen, die nicht dau-

erhaft erwerbsgemindert sind, können Leistungen der HLU erhalten. Zusätzlich ist der 

sogenannte weitere notwendige Lebensunterhalt zu übernehmen, welcher insbeson-

dere eine Bekleidungsbeihilfe und einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung um-

fasst. 

 

DARST. 26: NETTOAUSGABEN HLU PRO EINWOHNER DIFFERENZIERT, KEZA 1.2.3+1.3.3  

 

Die Nettoausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt pro Einwohner differieren stark 

zwischen den betrachteten Kreisen. Große Unterschiede sind in erster Linie bei den 

Nettoausgaben außerhalb von Einrichtungen zu erkennen. Die Spanne reicht hier von 

4,6 Euro pro Einwohner in Nordfriesland bis zu 16,5 Euro pro Einwohner in Herzog-

tum Lauenburg. Insgesamt sind deutlich unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben in 

Dithmarschen, Stormarn und Nordfriesland auszumachen, während Herzogtum 

Lauenburg, Rendsburg-Eckernförde und Steinburg signifikant über dem Durchschnitt 

liegen. Im Mittel werden 17 Euro pro Einwohner für Leistungen der Hilfe zum Le-

bensunterhalt ausgegeben. 
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Bei der Interpretation der Grafik müssen generell folgende Einflussfaktoren berück-

sichtigt werden: 

 

É Leistungsberechtigte unter 15 Jahren sind meist Kinder, die nicht bei ihren 

Eltern leben. 

É Die Altersgruppe ab 15 bis unter 65 Jahren setzt sich vorwiegend aus vo-

rübergehend erwerbsgeminderten Personen zusammen, wozu insbesondere 

Personen mit nicht dauerhaften psychischen Erkrankungen oder Suchter-

krankungen gehören.  

Rentner unter 65 Jahren gehören zu einem Personenkreis, der geringere 

Aufwendungen bedingt, da hier die Renten als Einkommen auf die Leistung 

der Hilfe zum Lebensunterhalt angerechnet werden. Die HLU stellt somit 

lediglich eine ergänzende Hilfe dar. 

É Bedürftige Personen ab 65 Jahren haben in der Regel Anspruch auf Leis-

tungen der Grundsicherung im Alter. Diese Personen können HLU bezie-

hen, wenn sie aufgrund einer selbstverschuldeten Notlage keinen Anspruch 

auf Leistungen der GSiAE haben. 

É Die Bezugsdauer von HLU ist bei Menschen mit Behinderung meist beson-

ders lang. 

Die Unterschiede bei den Ausgaben können auf verschiedene Faktoren zurückzufüh-

ren sein, wie z.B.:  

É Mietobergrenzen  

É Feststellung der Erwerbsunfähigkeit  

É Befristungen durch den medizinischen Dienst oder durch die Arbeitsagentu-

ren, Jobcenter bzw. kommunalen Träger.  

Die vergleichsweise hohen Ausgaben in den Hamburger Randgebieten können also im 

Zusammenhang mit den dortigen höheren Mietpreisen stehen. 

Jeder dieser Einflussfaktoren liefert jedoch nur Anhaltspunkte, die im Gesamtkontext 

zu betrachten sind. Die anteilsmäßige Verteilung der Personengruppen im Leistungs-

bezug innerhalb einer Kommune kann im Jahresverlauf schwanken, da die HLU 

a.v.E. immer dann greift, wenn kein Anspruch auf andere soziale Leistungen besteht.  
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DARST. 27: NETTOAUSGABEN HLU A.V.E., KEZA 1.2.2  

 

Bei den Nettoausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtun-

gen pro Leistungsberechtigten zeigen sich in einigen Kreisen fallende Zahlen. Auffällig 

starke Rückgänge der Nettoausgaben sind in Ostholstein und in Schleswig-Flensburg 

zu beobachten. Die Gründe für die rückläufige Entwicklung konnten nicht genau er-

mittelt werden. Es wird allerdings angenommen, dass Rückgänge bei den Nettoaus-

gaben pro Leistungsberechtigten im Zusammenhang mit Steigerungen der Dichte 

stehen. Statistisch kann dies allerdings nicht nachgewiesen werden, da in Schleswig-

Holstein die Kreise mit höheren Dichten in der HLU a.v.E. auch tendenziell höhere 

Nettoausgaben pro Leistungsberechtigten aufweisen. 

Im Durchschnitt geben die schleswig-holsteinischen Kreise 5.217  Euro für jeden Leis-

tungsberechtigten der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen aus. 

Insgesamt sind die Abweichungen vom Mittelwert eher gering. Nur der Kreis Dith-

marschen weist mit 3.663 Euro deutlich unterdurchschnittliche Nettoausgaben pro 

Leistungsberechtigten auf. 
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DARST. 28: NETTOAUSGABEN HLU I.E., KEZA 1.3.2  

 

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich auch bei den Nettoausgaben für die Hilfe zum Le-

bensunterhalt in Einrichtungen pro Leistungsberechtigten. Die Schwankungen gegen-

über dem Vorjahr sind insgesamt aber gering. Der Durchschnittswert aller Kreise liegt 

bei 2.074 Euro pro Leistungsberechtigten. Nur der Kreis Segeberg übertrifft diesen 

Wert deutlich. Es wird ausgeschlossen, dass ein Zusammenhang der hohen Netto-

ausgaben mit den Kosten der Unterkunft besteht. Im Gegensatz zur HLU außerhalb 

von Einrichtungen zeigt sich hier, dass Kreise mit niedrigeren Dichten tendenziell 

höhere Nettoausgaben pro Leistungsberechtigten haben. 

 

4.3.  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Zielsetzungen und Steuerungsinteresse 

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine bedarfsabhängige 

Leistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts. Personen, die die 

Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Er-

werbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten 

können, erhalten damit eine Unterstützung. Leistungsberechtigte sind daher Perso-

nen, die 

É  das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Renten-

versicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur ge-

ringfügige Rentenansprüche haben oder 
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É  die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steige-

rung) erreicht haben. 

Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist derjenige, der außerstande ist, täglich mindestens 

drei Stunden erwerbstätig zu sein. Die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminde-

rung erfolgt ausschließlich durch den gesetzlichen Träger der Rentenversicherung und 

bedarf einer sozialmedizinischen Prüfung. Ausnahme bilden die Menschen im Ar-

beitsbereich der WfbM (§ 45 SGB XII), die als erwerbsgemindert gelten. 

Im Wesentlichen bestehen die Leistungen aus einer Regelbedarfsstufe zur Sicherung 

des Lebensunterhalts sowie aus den Kosten der Unterkunft und Heizung.  

Steuerungsmöglichkeiten 

Die Anzahl der Leistungsberechtigten von GSiAE ist abhängig von der demografischen 

Entwicklung sowie der Höhe der Renteneinkünfte bzw. des vorhandenen Vermögens. 

Die Ausgabenhöhe wird sowohl durch das anrechenbare Einkommen wie auch durch 

das regionale Mietniveau und die Höhe der Nebenkosten bestimmt. Dieses ist von 

den Kommunen nur geringfügig beeinflussbar und in erster Linie von den Marktgege-

benheiten abhängig. Für die Einkünfte ist das Rentenniveau ausschlaggebend, wel-

ches von der Kommune ebenfalls nicht direkt steuerbar ist, sondern von kontinuierli-

chen Erwerbsbiografien, dem Erwerbseinkommen sowie gesetzlichen Regelungen 

abhängig ist. 
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4.3.1.   Leistungsberechtigte  

DARST. 29: DICHTE GSIAE GESAMT, KEZA 2.1.1  

 

Die Dichte der Kreise bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

variiert zwischen 7,69 Leistungsberechtigten pro 1.000  Einwohner im Kreis Stormarn 

und 13,01 Leistungsberechtigten pro 1.000  Einwohner im Kreis Steinburg. Während 

also in Stormarn nur jede 130te Person die Grundsicherung bezieht, wird diese Leis-

tung in Steinburg von jeder 77ten Person in Anspruch genommen. 






























































































